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innerhalb von 10 Tagen nach Aufforderung durch den 
bauausführenden Betrieb erfolgen.

(6) Für neue Be- und Entwässerungssysteme und 
landwirtschaftliche Wirtschaftswege mit Versuchs
charakter übernimmt das Ingenieurbüro beim Staat
lichen Komitee für Meliorationen die Funktion des 
Generalprojektanten und Generalauftragnehmers.

(7) Über die Lieferung und Montage kompletter Aus
rüstungen für Be- und Entwässerungsanlagen (Pump
stationen, Schöpfwerke, Ausrüstungen für gewässer
bauliche Anlagen, oberirdische Ausrüstungen für Be
wässerungsanlagen u. a.) sind Verträge mit den vom 
Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau 
als Hauptauftragnehmer benannten Betrieben abzu
schließen. Die Lieferung kompletter Ausrüstungen für 
Weideeinrichtungen wird durch Hauptauftragnehmer 
des Staatlichen Komitees für Landtechnik und mate
riell-technische Versorgung gewährleistet. Hauptauf
tragnehmer für den Energieanlagenbau sind die von 
den Räten der Bezirke festgelegten Betriebe.

(8) Spezialbetriebe für den Tief-, Brunnen-, Rohrlei- 
tungs-, Wirtschaftswegebau und ähnliche im Meliora
tionswesen tätigen Betriebe sollten mit den VEB Melio
rationsbau eng kooperieren. Sofern diese Betriebe mit 
staatlicher Beteiligung arbeiten, kann auf Vorschlag 
der Komplementäre der VEB Meliorationsbau als staat
licher Gesellschafter eingesetzt werden.

§5

Aufgaben der Forschung und Entwicklung

(1) Das Ingenieurbüro des Staatlichen Komitees für 
Meliorationen ist verantwortlich für die Entwicklung 
und Bauausführung von neuen Be- und Entwässerungs
systemen und landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen, 
die dem Welthöchststand entsprechen und den wissen
schaftlichen Vorlauf schaffen. Auf der Grundlage die
ser Beispielsanlagen sind neue Verfahren und Techno
logien auf dem Gebiet der Projektierung und Bauaus
führung zu. entwickeln sowie neue Normative, Stan
dards, Angebots- und Katalogprojekte auszuarbeiten.

(2) Zur Erreichung des wissenschaftlich-technischen 
Vorlaufes und zur schnellen Einführung wissenschaft
licher Erkenntnisse bei der Vorbereitung, dem Bau, der 
Instandhaltung und dem Betrieb von Meliorationsan
lagen mit höchstem Nutzeffekt und niedrigen Kosten, 
ist durch das Staatliche Komitee für Meliorationen so
wie durch das Ingenieurbüro- des Staatlichen Komitees 
für Meliorationen die Vertragsforschung mit wissen
schaftlichen Instituten der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften sowie den Universitäten 
und Hochschulen zu entwickeln.

§ 6

Die einheitliche Planung und Leitung 
des Meliorationswesens

(1) Zur Erhöhung des Nutzeffektes sind die Melio
rationsvorhaben und wasserwirtschaftlichen Vorhaben 
sowie Instandhaltung für die landwirtschaftliche Pro
duktion einheitlich zu planen und durchzuführen. Der 
einheitliche Plan der Meliorationen und wasserwirt
schaftlichen Vorhaben für die landwirtschaftliche Pro
duktion umfaßt die Vorbereitung, Durchführung und 
Instandhaltung von Meliorationsanlagen sowie die was
serwirtschaftlichen Anlagen und Gewässer, die auf die 
Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und der landwirt
schaftlichen Produktion gerichtet sind. Die Investitions
schwerpunkte sind in die Generalverkehrs- und -be- 
bauungspläne aufzunehmen.

(2) Der einheitliche Plan wird auf der Grundlage der 
Verträge zwischen den sozialistischen Landwirtschafts
betrieben bzw. anderen Investitionsauftraggebern und 
den bauausführenden Betrieben sowie den Vereinba
rungen mit den Organen der Wasserwirtschaft durch 
die Produktionsleitungen der Kreis- und Bezirksland
wirtschaftsräte in Zusammenarbeit mit den Organen 
der Wasserwirtschaft ausgearbeitet. Diese sind für 
seine gründliche Vorbereitung und Durchführung ver
antwortlich. Der einheitliche Plan wird den Kreis- und 
Bezirkslandwirtschaftsräten zur Zustimmung und da
nach den Räten der Kreise und Bezirke zur Beschluß
fassung vorgelegt. Die Meliorationen der zentralen 
Planträger der Landwirtschaft sind in den einheitlichen 
Plan der Bezirke aufzunehmen. In den Kreisen kann 
die Ausarbeitung des einheitlichen Planes von den 
Meliorationsgenossenschaften in Zusammenarbeit mit 
den Oberflußmeistereien bzw. den Flußbereichsleitun
gen übernommen werden, wenn die Mitgliederver
sammlungen der LPG und die Bevollmächtigtenver
sammlungen der Meliorationsgenossenschaften das be
schließen.

(3) Für Vorhaben zur Beseitigung von Hochwasser
schäden und stauender Nässe auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, die bei der Planausarbeitung nicht voraus
zusehen sind, ist im Plan eine Kapazitäts- und Material
reserve bis zu 10 % zu bilden. Über die Verwendung 
entscheidet der Vorsitzende des Bezirkslandwirtschafts
rates.

(4) Der Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik verwirklicht die einheitliche und kom
plexe Planung und Leitung des Meliorationswesens 
durch das Staatliche Komitee für Meliorationen beim 
Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokratischen Re
publik. Es ist für die Ausarbeitung der prognostischen 
und perspektivischen Entwicklung des Meliorations
wesens, die Schaffung des wissenschaftlich-technischen


